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 5. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
nach Absprache mit dem Generalbeauftragten vor ihrer fünf-
undfünfzigsten Tagung über den Stand der Durchführung die-
ser Resolution Bericht zu erstatten. 

RESOLUTION 54/72 

Auf der 71. Plenarsitzung am 6. Dezember 1999 in einer aufgezeichneten Abstim-
mung mit 158 Stimmen ohne Gegenstimme und einer Enthaltung35 verabschiedet, 
auf der Grundlage des Berichts des Ausschusses (A/54/575)  

54/72. Von den Mitgliedstaaten angebotene Zuschüsse 
und Stipendien für die Hochschul- und Berufsaus-
bildung von Palästinaflüchtlingen 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolution 212 (III) vom 19. No-
vember 1948 über Hilfe für Palästinaflüchtlinge, 

 sowie unter Hinweis auf ihre Resolutionen 35/13 B vom 
3. November 1980, 36/146 H vom 16. Dezember 1981, 
37/120 D vom 16. Dezember 1982, 38/83 D vom 15. De-
zember 1983, 39/99 D vom 14. Dezember 1984, 40/165 D vom 
16. Dezember 1985, 41/69 D vom 3. Dezember 1986, 42/69 D 
vom 2. Dezember 1987, 43/57 D vom 6. Dezember 1988, 
44/47 D vom 8. Dezember 1989, 45/73 D vom 11. Dezember 
1990, 46/46 D vom 9. Dezember 1991, 47/69 D vom 14. De-
zember 1992, 48/40 D vom 10. Dezember 1993, 49/35 D vom 
9. Dezember 1994, 50/28 D vom 6. Dezember 1995, 51/127 
vom 13. Dezember 1996, 52/60 vom 10. Dezember 1997 und 
53/49 vom 3. Dezember 1998, 

 in Kenntnis dessen, dass die Palästinaflüchtlinge seit fünf 
Jahrzehnten ohne Heimstätten, Land und Existenzgrundlage 
sind, 

 nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs36, 

 sowie nach Behandlung des Berichts des Generalbeauftrag-
ten des Hilfswerks der Vereinten Nationen für Palästina-
flüchtlinge im Nahen Osten für den Zeitraum vom 1. Juli 1998 
bis 30. Juni 199937, 

 1. fordert alle Staaten nachdrücklich auf, auf den in ihrer 
Resolution 32/90 F vom 13. Dezember 1977 enthaltenen und in 
späteren einschlägigen Resolutionen wiederholten Appell in ei-
ner Weise zu reagieren, die dem Bedarf der Palästinaflüchtlin-
ge an Hochschul- und Berufsausbildungsmöglichkeiten Rech-
nung trägt; 

 2. appelliert nachdrücklich an alle Staaten, Sonderorga-
nisationen und nichtstaatlichen Organisationen, zusätzlich zu 
ihren Beiträgen zum ordentlichen Haushalt des Hilfswerks der 
 
35 Einzelheiten siehe Anhang II.  
36 A/54/376. 
37 Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Vierundfünfzigste Tagung, 
Beilage 13 und Addendum (A/54/13 und Add.1). 

Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlinge im Nahen Osten 
mehr Sondermittel für Zuschüsse und Stipendien für Palästina-
flüchtlinge zu veranschlagen; 

 3. dankt allen Regierungen, Sonderorganisationen und 
nichtstaatlichen Organisationen, die ihren Resolutionen zu die-
ser Frage nachgekommen sind; 

 4. bittet die betreffenden Sonderorganisationen und an-
deren Organisationen des Systems der Vereinten Nationen, in 
ihrem jeweiligen Zuständigkeitsbereich auch künftig studieren-
den Palästinaflüchtlingen Hilfe für die Hochschulausbildung zu 
gewähren; 

 5. appelliert an alle Staaten, Sonderorganisationen und 
an die Universität der Vereinten Nationen, den palästinensi-
schen Universitäten in dem seit 1967 von Israel besetzten palä-
stinensischen Gebiet großzügige Beiträge zukommen zu lassen, 
darunter zu gegebener Zeit auch der geplanten Universität Je-
rusalem (El Kuds) für Palästinaflüchtlinge; 

 6. appelliert an alle Staaten, Sonderorganisationen und 
sonstigen internationalen Organe, Beiträge zur Errichtung von 
Berufsbildungszentren für Palästinaflüchtlinge zu leisten; 

 7. ersucht das Hilfswerk, als Empfänger und Treuhänder 
der für Zuschüsse und Stipendien veranschlagten Sondermittel 
zu fungieren und diese an qualifizierte Kandidaten unter den 
Palästinaflüchtlingen zu vergeben; 

 8. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer fünfundfünfzigsten Tagung über die Durchführung 
dieser Resolution Bericht zu erstatten. 

RESOLUTION 54/73 

Auf der 71. Plenarsitzung am 6. Dezember 1999 in einer aufgezeichneten Abstim-
mung mit 154 Stimmen bei zwei Gegenstimmen und einer Enthaltung38 verab-
schiedet, auf der Grundlage des Berichts des Ausschusses (A/54/575)  

54/73. Tätigkeiten des Hilfswerks der Vereinten Nationen 
für Palästinaflüchtlinge im Nahen Osten 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolutionen 194 (III) vom 11. De-
zember 1948, 212 (III) vom 19. November 1948, 302 (IV) vom 
8. Dezember 1949 und alle danach verabschiedeten Resolu-
tionen zu dieser Frage, 

 sowie unter Hinweis auf die einschlägigen Resolutionen des 
Sicherheitsrats, 

 nach Behandlung des Berichts des Generalbeauftragten des 
Hilfswerks der Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlinge im 

 
38 Einzelheiten siehe Anhang II.  
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Nahen Osten für den Zeitraum vom 1. Juli 1998 bis 30. Juni 
199939, 

 Kenntnis nehmend von dem Schreiben des Vorsitzenden 
des Beirats des Hilfswerks der Vereinten Nationen für Palästi-
naflüchtlinge im Nahen Osten an den Generalbeauftragten, da-
tiert vom 30. September 1999, das im Bericht des Generalbe-
auftragten wiedergegeben ist40, 

 nach Behandlung der Berichte, die der Generalsekretär ge-
mäß ihren Resolutionen 48/40 E41, 48/40 H42, 48/40 H und 
48/40 J43 vom 10. Dezember 1993 und 49/35 C44 vom 9. De-
zember 1994 vorgelegt hat, 

 unter Hinweis auf die Artikel 100, 104 und 105 der Charta 
der Vereinten Nationen und das Übereinkommen über die Vor-
rechte und Immunitäten der Vereinten Nationen45, 

 erneut erklärend, dass das Genfer Abkommen vom 12. Au-
gust 1949 zum Schutze von Zivilpersonen in Kriegszeiten46 auf 
das seit 1967 besetzte palästinensische Gebiet einschließlich 
Jerusalems anwendbar ist, 

 im Bewusstsein dessen, dass die Palästinaflüchtlinge seit 
mehr als fünf Jahrzehnten ohne Heimstätten, Land und Exi-
stenzgrundlage sind, 

 sowie im Bewusstsein der nach wie vor bestehenden Be-
dürfnisse der Palästinaflüchtlinge im gesamten besetzten palä-
stinensischen Gebiet und in den anderen Einsatzgebieten, na-
mentlich in Libanon, in Jordanien und in der Syrischen Arabi-
schen Republik, 

 ferner im Bewusstsein der wertvollen Arbeit, die die mit 
Flüchtlingsfragen befassten Bediensteten des Hilfswerks gelei-
stet haben, indem sie dem palästinensischen Volk, insbesonde-
re den Palästinaflüchtlingen, Schutz gewährt haben, 

 in großer Sorge über die nach wie vor kritische Finanzlage 
des Hilfswerks und deren Auswirkungen auf die weitere Bereit-
stellung der notwendigen Dienstleistungen des Hilfswerks an 
die Palästinaflüchtlinge, so auch auf die Notstandsprogramme, 

 im Bewusstsein des vom Hilfswerk eingeleiteten neuen Pro-
gramms zur Umsetzung des Friedens, 

 unter Hinweis auf die am 13. September 1993 in Washing-
ton erfolgte Unterzeichnung der Grundsatzerklärung über Re-
gelungen betreffend eine vorläufige Selbstregierung durch die 
Regierung des Staates Israel und die Palästinensische Befrei-

 
39 Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Vierundfünfzigste Tagung, 
Beilage 13 und Addendum (A/54/13 und Add.1). 
40 Ebd., S. ix. 
41 A/49/440. 
42 A/49/442. 
43 A/49/443. 
44 A/50/451. 
45 Resolution 22 A (I). 
46 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 75, Nr. 973. 

ungsorganisation47 und die darauf folgenden Durchführungsab-
kommen, namentlich das am 28. September 1995 in Washing-
ton unterzeichnete Israelisch-palästinensische Interimsabkom-
men über das Westjordanland und den Gazastreifen48 sowie die 
Unterzeichnung der Vereinbarung von Scharm esch-Scheich 
am 4. September 1999, 

 Kenntnis nehmend von dem am 24. Juni 1994 erzielten Ab-
kommen, das in dem Briefwechsel zwischen dem Hilfswerk 
und der Palästinensischen Befreiungsorganisation enthalten 
ist49, 

 im Bewusstsein der Herstellung von Arbeitsbeziehungen 
zwischen dem Beirat des Hilfswerks und der Palästinensischen 
Befreiungsorganisation im Einklang mit dem Beschluss 48/417 
der Generalversammlung vom 10. Dezember 1993, 

 1. dankt dem Generalbeauftragten des Hilfswerks der 
Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlinge im Nahen Osten 
sowie allen Mitarbeitern des Hilfswerks für ihre unermüdlichen 
Anstrengungen und ihre wertvolle Arbeit; 

 2. dankt außerdem dem Beirat des Hilfswerks und er-
sucht ihn, seine Bemühungen fortzusetzen und die Generalver-
sammlung über seine Aktivitäten, namentlich die vollinhalt-
liche Durchführung des Beschlusses 48/417, unterrichtet zu 
halten; 

 3. begrüßt die inzwischen abgeschlossene Verlegung des 
Amtssitzes des Hilfswerks nach Gaza und die Unterzeichnung 
des Amtssitzabkommens zwischen dem Hilfswerk und der Pa-
lästinensischen Behörde; 

 4. anerkennt die Unterstützung, welche die Gaststaaten 
und die Palästinensische Befreiungsorganisation dem Hilfswerk 
bei der Erfüllung seiner Aufgaben gewähren; 

 5. fordert die Besatzungsmacht Israel auf, die De-jure-
Anwendbarkeit des Genfer Abkommens vom 12. August 1949 
zum Schutze von Zivilpersonen in Kriegszeiten46 zu akzeptie-
ren und sich genauestens an seine Bestimmungen zu halten; 

 6. fordert Israel außerdem auf, sich hinsichtlich der Si-
cherheit der Mitarbeiter des Hilfswerks und des Schutzes seiner 
Institutionen sowie der Sicherung der Einrichtungen des Hilfs-
werks in dem besetzten palästinensischen Gebiet einschließlich 
Jerusalems an die Artikel 100, 104 und 105 der Charta der 
Vereinten Nationen und an das Übereinkommen über die Vor-
rechte und Immunitäten der Vereinten Nationen45 zu halten; 

 7. fordert die Regierung Israels abermals auf, dem 
Hilfswerk für die Schäden, die durch die Handlungen der israe-
lischen Seite an seinem Eigentum und seinen Einrichtungen 
entstanden sind, Schadenersatz zu leisten; 
 
47 A/48/486-S/26560, Anlage; siehe Official Records of the Security Council, 
Forty-eighth Year, Supplement for October, November and December 1993, 
Dokument S/26560. 
48 A/51/889-S/1997/357, Anlage; siehe Official Records of the Security Council, 
Fifty-second Year, Supplement for April, May and June 1997, Dokument 
S/1997/357. 
49 Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Neunundvierzigste Tagung, 
Beilage 13 (A/49/13), Anhang I. 
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 8. ersucht den Generalbeauftragten, die Ausstellung von 
Personalausweisen an Palästinaflüchtlinge und deren Nach-
kommen im besetzten palästinensischen Gebiet fortzusetzen; 

 9. stellt fest, dass das neue Umfeld, das durch die von 
der Regierung des Staates Israel und der Palästinensischen Be-
freiungsorganisation unterzeichnete Grundsatzerklärung betref-
fend eine vorläufige Selbstregierung47 und die darauf folgenden 
Durchführungsabkommen geschaffen wurde, weitreichende 
Folgen für die Tätigkeit des Hilfswerks gehabt hat, das künftig 
aufgerufen ist, in enger Zusammenarbeit mit dem Sonderkoor-
dinator der Vereinten Nationen für den Nahost-Friedensprozess 
und Persönlichen Beauftragten des Generalsekretärs bei der Pa-
lästinensischen Befreiungsorganisation und der Palästinensi-
schen Behörde, den Sonderorganisationen und der Weltbank 
auch weiterhin zur Entwicklung der wirtschaftlichen und sozia-
len Stabilität in dem besetzten Gebiet beizutragen; 

 10. stellt außerdem fest, dass die Arbeit des Hilfswerks 
auf allen Tätigkeitsgebieten auch in Zukunft unverzichtbar sein 
wird; 

 11. nimmt Kenntnis von dem beträchtlichen Erfolg des 
vom Hilfswerk durchgeführten Programms zur Umsetzung des 
Friedens; 

 12. bekundet ihre Besorgnis über die auf Grund der Fi-
nanzkrise noch bestehenden Sparmaßnahmen, die sich auf die 
Qualität und den Umfang einiger Dienste des Hilfswerks aus-
gewirkt haben; 

 13. ersucht den Generalbeauftragten erneut, die Möglich-
keit einer Modernisierung der Archive des Hilfswerks zu erwä-
gen; 

 14. fordert alle Staaten, Sonderorganisationen und nicht-
staatlichen Organisationen nachdrücklich auf, auch weiterhin 
Beiträge an das Hilfswerk zu entrichten und ihre Beiträge zu 
erhöhen, damit die gegenwärtigen finanziellen Engpässe über-
brückt werden, und das Hilfswerk zu unterstützen, damit es den 
Palästinaflüchtlingen auch weiterhin wirksam die notwendigste 
Hilfe gewähren kann. 

RESOLUTION 54/74 

Auf der 71. Plenarsitzung am 6. Dezember 1999 in einer aufgezeichneten Abstim-
mung mit 154 Stimmen bei zwei Gegenstimmen und zwei Enthaltungen50 
verabschiedet, auf der Grundlage des Berichts des Ausschusses (A/54/575)  

54/74. Grundbesitz von Palästinaflüchtlingen und daraus 
erwachsendes Einkommen 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolutionen 194 (III) vom 
11. Dezember 1948, 36/146 C vom 16. Dezember 1981 und alle 
danach verabschiedeten Resolutionen zu dieser Frage, 

 
50 Einzelheiten siehe Anhang II.  

 Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekretärs 
gemäß Resolution 53/51 vom 3. Dezember 199851, 

 sowie Kenntnis nehmend von dem Bericht der Vergleichs-
kommission der Vereinten Nationen für Palästina für den Zeit-
raum vom 1. September 1998 bis 31. August 199952, 

 unter Hinweis darauf, dass in der Allgemeinen Erklärung der 
Menschenrechte53 und in den Grundsätzen des Völkerrechts die 
Grundregel bestätigt wird, dass niemand willkürlich seines 
Eigentums beraubt werden darf, 

 insbesondere unter Hinweis auf ihre Resolution 394 (V) vom 
14. Dezember 1950, in der sie die Vergleichskommission ange-
wiesen hat, in Absprache mit den beteiligten Parteien Maßnah-
men zum Schutz der Rechte, des Grundbesitzes und der Interes-
sen der arabischen Palästinaflüchtlinge vorzuschreiben, 

 davon Kenntnis nehmend, dass das Programm zur Erfassung 
und Schätzung arabischen Grundbesitzes laut dem zweiundzwan-
zigsten Sachstandsbericht der Vergleichskommission54 abge-
schlossen ist und dass das Katasteramt über ein Verzeichnis der 
arabischen Grundeigentümer und über Unterlagen über die Lage, 
die Größe und andere Merkmale der arabischen Grundstücke 
verfügt, 

 unter Hinweis darauf, dass die Palästinensische Befreiungs-
organisation und die Regierung Israels im Rahmen des Nahost-
Friedensprozesses in der Grundsatzerklärung über Regelungen 
betreffend eine vorläufige Selbstregierung vom 13. September 
199355 übereingekommen sind, Verhandlungen über Fragen im 
Zusammenhang mit dem endgültigen Status aufzunehmen, na-
mentlich über die wichtige Flüchtlingsfrage, 

 1. erklärt erneut, dass die arabischen Palästinaflüchtlinge 
nach den Grundsätzen von Recht und Billigkeit Anspruch auf ih-
ren Grundbesitz und das daraus erwachsende Einkommen haben; 

 2. ersucht den Generalsekretär, im Benehmen mit der 
Vergleichskommission der Vereinten Nationen für Palästina alle 
geeigneten Maßnahmen zum Schutz arabischen Grundbesitzes 
sowie arabischer Vermögenswerte und Grundstücksrechte in Is-
rael zu ergreifen, dankt für die Arbeiten zur Erhaltung und Mo-
dernisierung der vorhandenen Aufzeichnungen der Kommission 
und ersucht den Generalsekretär, diese Arbeiten abzuschließen; 

 3. fordert Israel abermals auf, dem Generalsekretär zur 
Durchführung dieser Resolution alle Einrichtungen und Hilfen 
zur Verfügung zu stellen; 

 
51 A/54/345. 
52  A/54/338, Anhang. 
53 Resolution 217 A (III). 
54 Official Records of the General Assembly, Nineteenth Session, Annexes, An-
hang 11, Dokument A/5700. 
55 A/48/486-S/26560, Anlage; siehe Official Records of the Security Council, 
Forty-eighth Year, Supplement for October, November and December 1993, 
Dokument S/26560. 




